
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/4/24 93/15/0076
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1996

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

Norm

B-VG Art18 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Aus einem Erlaß können weder Rechte noch Pflichten abgeleitet werden.

Schlagworte

Verwaltungsrecht allgemein Rechtsquellen VwRallg1
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